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schait Un SIE nach der Schließung der Universitä Februar 1848 VON
unüberlegten Schritten zurückzuhalten Sein entschiedenes Auftreten Tand

größere Aufmerksamkeit, da auch ihm ne Verweisung nach Dıillingen
zugedacht WAÄdLl. Mit usnahme der unerwähnt gebliebenen ede VOMmM Balkon
des Frohsinnsgebäudes ist Hanebergs Gestalt in S{t.s sorgfältigem uch
richtig gewürdigt worden, das Uurc seine gewissenhaften Untersuchungen
über die Beziehungen zwischen den bayerischen Katholiken un dem rTrank-
furter Parlament vieles Wertvolle un Neue ZUu berichten e1iß

München Pölnıtz

Mayer, Heinrich SUuSOo, D., )ILe Klöster in Preußen DIie
staatsrechtliche ellung der Klöster un klösterlichen Ge-
nossenschaften der katholischen Kirche nach dem In Preuben
geltenden ecC Paderborn 027 Verlag Schönıingh. 46
80 Geh 2,.40
KUurz un klar schreiben, wie ayer, ist eine uns un iıne

Gottesgabe, deren SIcCHN auch unter den uristen und Kanonisten NıcC allzu-
viele rühmen können. Die besprechende Abhandlung erschien 1m AT
ra der Görres-Gesellschafift als 51 eit der Veröffentlichungen ihrer
Sektion für kKechts- un SOz1alwissenschat Man könnte also der die
Förderung der krkatholischen Wissenscha verdienten Gesellschaft auch

diesem xleinen literarischen ubiläum gratulieren, wWenn nıC. beinahe
ana erschiene, nach der herrschenden oder Unsitte fast über jeden
Fünfziger un Fünfundzwanziger, NIC Rar Fünfer, in Jubelgeschre1
auszubrechen.

ayer gibt zunächs einen geschichtlichen Überblick über die Rechts-
lage der Klöster In Preußen Desonders 1m Jahrhundert (1810—1850—1875
— 1887—1919), ann ine Darlegung der einschlägigen kanonischen Rechts-
nNOormen und ndlich die Darstellung des geltenden, durch die Reichs-
verfassung 1919 umgestalteten staatlich-preußischen Rechts Das rgebnis
seiner Untersuchung Taßt in iolgenden Sätzen ZUsammen „Die Klöster
sind 1mM allgemeinen 1m SaAaNzZel Gebiet des eutigen reuben zugelassen  9  n
kein en un keine Kongregation ist ausgeschlossen Für die Errichtung
VON Niederlassungen Ist keine Desondere Genehmigung der Regierung CI -
fordert, ausgeNOMMEN TUr ausländische Genossenschaiten. Der ax kann
die Klöster und klösterlichen Genossenschaften NiIC aufheben, solange S1e
N1ıC Zwecke verfolgen, die den Strafgesetzen zuwiderlaufen. le Klöster
können Rechtsfähigkeit nach Privatrec WIe jeder andere Verein oder
Gesellschaft erlangen; sollen S1e Körperschaften des Öffentlichen Kechtes
werden, ist eın besonderer Akt, sSe1l der Verwaltung, se1l der Gesetz-
gebung, notwendig Es gibt keine besondere staatlıche UTSIC über die
klösterlichen Genossenschaften; Ssie unterliegen NUr den TÜr alle geltenden
Gesetzen‘‘ (S 46) Vergleicht INan nit diesem rgebnis die Engherzigkeit
un Rückständigkeit des DIS I9 in mancher 1NsS1IC. noch maßgebenden
preußischen Landrechts oder die Gehässigkeit ınd Ungerechtigkeit der
Kulturkampf-Gesetzgebung, en die preußischen, aber auch die s11d-
deutschen Klöster en run ott danken für die Urc. die nNeUe
Keichsverfassung herbeigeführte Wendung ZUu esseren, mag 1eselDe auch
nicht nach dem Sinne un Geschmack des erlıner preußischen Kammer-
gerichts se1In, wIie Aaus entnehmen iIst

Von grundlegender, alle ordensrechtlichen Tobleme eit überragender
Bedeutung erscheint die VOo Verfasser (S 28 — mit Kürze und arheı
erörterte Frage, ob die katholische irche in Deutschlan als ‚‚Religions-
gesellschaft“‘‘ und inwiefern Ss1e als 35  ÖöÖrperschaf des öffentlichen Rechts‘‘
gelten kann. ayer omm ZU esultat, daß sich diese beiden Begriffe
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Dezüglich der kath Kirche Deutschlan nıc decken daß überhaupt WIE
auch H SeE1INEM Kirchenrech 399 hervorhebt die juristische KoOon-
struktion Von der kath Kirche als öffentlich recC  icher Korporation —

genügend ist Art 137 ADs der Reichsverfassung gewährt allerdings
auch der kath Kirche SCWISSC OTfifentlıche Rechte, VOT em das OTfentlıiıche
Besteuerungsrecht anerkennt deren Geistliche auch staatlicherseits als öffent-
16 Beamte un die amtlıchen Aktenstücke der kirc  iıchen ehorden als
Öffentliche Tkunden Der amı ISt nach ayer die rage noch nıIC.
beantwortet inwieiern die kath Kirche Deutschlan 1Ne Körperschaft
des öffentlichen Rechts SE1I Soll 1eselDe 1NEe juristische Person SCIMH
bedarf S1E VOTI em SCINCINSAMEN inländischen Oberhauptes das
Namen der Körperschaft handeln kann Es gibt Deutschlan keine kath
Reichskirche Mas ismarc auch eiINe solche angestrebt en un 1nNe
kath andeskirche UT dort Diözesan- un Landesgrenze sich decken

1ne CINZISE 1Özese das and umfaßt Oberste kirchenrecht-
liche Organisation der kath irche Deutschlan bleibt für das staatlıche
eCc die 1Özese Von diesem Gesichtspunkt Uus War NUrTr olge-
richtig, WEeNnNn VOT 1919 die verschiedenen Kollektivbeschwerden der rel-
SINSECI Bischofskonferenzen VO Dayerischen Kultusministerium jedem
einzelnen Bischof CISCNS beantwortet wurden, mag auch mitunter der
liberalen Ara 1Ne ‚„‚Divide et impera‘‘ nebennher beabsichtigt DEWESECN Se1IN.
An un 1ür sich wäre 111e Gesamtvertretung der kath Kirche eutschlands
Urc den Gesamtepiskopat oder C1INE eutsche Bischofskonferenz nach
nalogie des Bundesrates der Kaiserzeit, oder auch Urc. Primas*?
ohl denkbar, alleın 1nNe derartige Organisation könnte nach kanonischem
eCc NIeE ınm NımMmmMer VO Staate, sondern eINZIg und alleın VOI Rom d us-
gehen dürfte aber nach der Sanzel bisherigen Entwicklung der kirchlichen
Gesetzgebung kaum 1€ Bereich der Wahrscheinlichkei lıiegen Da die
deutschen Diözesen keinen körperschaftlichen Einheitsverband bilden
1st die kath irche Deutschlan auch keine Körperschaft des öÖffentlichen
Rechts, Maß auch die deelle un moralische Einheit des gleichen Bekennt-
N1ISSES estehen während umgekehrt die einzelne 1Özese WäaTrT sicher 1Ne
Körperschafr des öffentlichen RKechtes 1St aber kaum als ‚„„Religionsgesell-
schaft‘‘ gelten ann denn der echsel der 1Özese edeute noch keinen
echsel der eligion Miıt ecC bemerkt er ayer 31) ‚„Die
Frage ob die kath Kirche Sanzen Deutschen eICc. oder den deutschen
Einzelstaaten als ‚„„Religionsgesellschaft‘ Detrachten ISt kann
befriedigend nNnIC. beantworte werden e1l das staatliche eC hier Be-
griffe geschaffen hat die dem Wesen der kath irche rem sind“‘‘ Und
vorher 30) ‚,‚Wenn INan die Begriffe Religionsgesellschaft‘ und Körper-
schaft des öffentlichen Rechts nanher betrachtet S1e iNan daß hre Al1l-
wendung auf die kath Kirche nNniıC ohne welteres möglich 1St daß 1ese Be-
griffe nNnıCc auf dem en des kanonischen Kechts gewachsen sind Diese
Begriffe assecnh gut auft die protestantischen andeskirchen un den deutsch-
evangelischen Kirchenbund, dem sich die einzelnen Landeskirchen ZU-
sammengeschlossen aben, denn gerade auf dem en des protestantischen
Kirchenrechts en sich diese Begriffe entwickelt Dem kanonischen ecC
sind S1C rem eıl sich unvereinbar mit dem Wesen un der Verfassung
der kath irche Die kath Kirche 1Sst der -Lat viel groß als daß S1E
uUurc die CHNSC Pforte Körperschaft des öffentlich staatlıchen Rechtes
eingehen könnte

cheyern Dr Laurentius Hanser
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